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Text 

Artikel 29 

Benützung der Nationalflagge und des Staatswappens 

(1) Der Entsendestaat ist berechtigt, seine Nationalflagge und sein Wappen nach Maßgabe dieses Artikels 
im Empfangsstaat zu benützen. 

(2) Die Nationalflagge und das Wappen des Entsendestaats können an dem Gebäude, in welchem sich die 
konsularische Vertretung befindet, und an dessen Eingangstür, an der Residenz des Leiters der 
konsularischen Vertretung sowie an seinen Beförderungsmitteln bei deren dienstlicher Benützung geführt 
werden. 

(3) Bei der Ausübung des in diesem Artikel gewährten Rechts sind die Gesetze und sonstigen 
Rechtsvorschriften sowie die Übung des Empfangsstaats zu berücksichtigen. 
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